










(2) Die Dienstvereinbarung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und ist mit einer Frist von
sechs Monaten zum Jahresende schriftlich k�ndbar. Im Fall der Kündigung gilt diese bis
zur Vereinbarung einer neuen Dienstvereinbarung fort.

(3) Die Dienstvereinbarung wird den Mitarbeitenden und insbesondere den Dienststellen
leitungen in geeigneter Weise bekannt gemacht.

Walsrode, den .............................. . 

Der Kirchenkreisvorstand 

i
sitzende/r) 

(Kirchenkreisvorsteher/in) 

Anlagen: 

L.S.

't)l( O Lf 20 22-waisrode, den � .... : ....... :-.............. . 

Die Mitarbeitervertretung 

. . . . . . . .  · ......... . 

(V sitzende/r) 

Anlage 1 - Musterschreiben „Angebot zu Teilnahme am BEM" 
Anlage 2 - Informationsblatt über das BEM 
Anlage 3 - Erklärungsbogen über die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am BEM 
Anlage 4 - Maßnahmenblatt „Verfahrensschritte des BEM" 
Anlage 5 - Einwilligungserklärung 
Anlage 6 - GesP-rächsleitfaden 
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O. Fricke

Christian Nickel

Gürtler


























